
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/11/10 13Os158/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1993

Norm

StPO §24 A

StPO §91 ff

Rechtssatz

Eine Fortsetzung sicherheitsbehördlicher Erhebungen im Rahmen einer gerichtlichen Voruntersuchung widerspricht

nicht dem Gesetz.

Entscheidungstexte

13 Os 158/93

Entscheidungstext OGH 10.11.1993 13 Os 158/93
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